
Vorbemerkungen
Eigentümer der Bark „Alexander von Humboldt II“ ist die Deutsche Stiftung Sail Training (DSST). Sie ist als Eigentümerin zuständig für die Organi-
sation und Durchführung des gesamten Segeltörns und für die Besetzung des Schiffes mit Stammbesatzung und Mitseglern, in Zusammenarbeit
mit der Sail Training Association Germany e.V. (S.T.A.G). Zielsetzung der DSST und S.T.A.G. ist es u. a. vornehmlich jungen Menschen die Möglich-
keit zu geben, unter fachkundiger Leitung traditionelle Seemannschaft zu lernen, Teil eines Teams zu sein, unter fordernden Verhältnissen auf an-
dere Rücksicht zu nehmen und Selbstdisziplin zu üben.
Die DSST ist eine gemeinnützige Einrichtung im Sinne der steuerrechtlichen Vorschriften und betreibt die Bark „Alexander von Humboldt II“ dem-
nach nicht gewerbsmäßig, sondern lediglich zur Erfüllung ihrer gemeinnützigen Zwecke. Der/die Mitsegler/in und gegebenenfalls sein/ihr gesetz-
licher Vertreter erkennt durch seine Unterschrift auf der Anmeldung diese besonderen Gegebenheiten und die nachfolgenden Bedingungen aus-
drücklich an.
Er/Sie unterwirft sich als Mitsegler/in der Bordordnung und verpflichtet sich, die Anweisungen der Schiffsführung wie ein Mitglied der Stammbe-
satzung zu befolgen. Er/Sie erkennt an, dass die Nichtbefolgung der Anordnungen der Schiffsführung, in Bezug auf Sicherheit und Ordnung an Bord,
zum Ausschluss vom Segeltörn führen kann.
Voraussetzung für die Teilnahme am Segeltörn ist die Mitgliedschaft in der S.T.A.G. Besteht eine Mitgliedschaft noch nicht, so ist sie gleichzeitig mit
der Törnanmeldung zu beantragen. Der Mitgliedsausweis ist während der Reise an Bord mitzuführen. Die Mitgliedschaft in der S.T.A.G. kann durch
eingeschriebenen Brief unter Einhaltung einer vierteljährlichen Kündigungsfrist zum Ablauf eines Kalenderjahres gekündigt werden.

1. Anmeldung/Bestätigung
Mit dem unterzeichneten und vollständig ausgefüllten Anmeldeformular (in Schriftform oder als Online-Buchung) bietet der/die Anmelder/in der
DSST den Vertrag über die Teilnahme am Segeltörn verbindlich an. Grundlage dieses Angebots sind die Törnbeschreibung und die ergänzenden
Informationen der DSST für den jeweiligen Törn. Der/Die Anmelder/in hat für alle Vertragsverpflichtungen von Mitseglern, für die er die Buchung
vornimmt, wie für seine eigenen einzustehen, sofern er diese Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat.
Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Annahmeerklärung der DSST zustande. Sie bedarf keiner bestimmten Form. Bei oder unverzüglich nach
Vertragsschluss wird die DSST dem/der Anmelder/in die Törnbestätigung (in Schriftform oder auf elektronischem Wege) übersenden. Hierzu ist sie
nicht verpflichtet, wenn die Buchung durch den/die Anmelder/in weniger als 7 Werktage vor Törnbeginn erfolgt.
Weicht der Inhalt der Törnbestätigung der DSST vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot der DSST vor, an das diese für die Dauer
von zehn Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn der/die Anmelderin innerhalb der Bin-
dungsfrist der DSST die Annahme durch ausdrückliche Erklärung, Anzahlung oder Restzahlung erklärt.

2. Törnpreis
Eine Anzahlung in Höhe von 25 % des Törnpreises ist unverzüglich nach Erhalt der Bestätigung gegen Aushändigung des Sicherungsscheins im
Sinne von § 651 k Abs. 3 BGB zu überweisen. Die Bankverbindungen, auch der S.T.A.G., sind dem Bestätigungsschreiben zu entnehmen. Gleich-
zeitig wird der Mitgliedsbeitrag für die S.T.A.G. fällig, sofern dieser für das laufende Jahr noch nicht entrichtet worden ist. Der restliche Törnpreis ist
spätestens 4 Wochen vor Beginn des Törns zur Zahlung fällig, wenn feststeht, dass der Segeltörn nicht mehr aus dem in Ziffer 11 genannten Grund
abgesagt werden kann. Bei kurzfristiger Anmeldung ist der gesamte Törnpreis mit Erhalt der Bestätigung und gegen Aushändigung des Siche-
rungsscheins zur Zahlung fällig, wenn feststeht, dass der Segeltörn – wie gebucht – durchgeführt wird.
Dauert der Törn nicht länger als 24 Stunden, schließt er keine Übernachtung ein und übersteigt der Törnpreis € 75,00 nicht, so darf der volle Törn-
preis auch ohne Aushändigung eines Sicherungsscheins verlangt werden.
Leistet der/die Anmelder/in die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entsprechend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so ist die DSST be-
rechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten und den/die Anmelder/in mit Rücktrittskosten gemäß Ziff. 4 zu belasten.

3. Änderung des Törnpreises
Die DSST behält sich vor, den vertraglich vereinbarten Preis im Fall der Erhöhung der Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte
Leistungen, wie Hafen- oder Lotsengebühren, oder einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse wie folgt zu ändern:
Erhöhen sich die bei Abschluss des Vertrages bestehenden Beförderungskosten, insbesondere die Treibstoffkosten, so kann die DSST den Törn-
preis in der Weise erhöhen, dass die zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der zur Verfügung stehenden Kabinenplätze geteilt wird.
Werden die bei Abschluss des Vertrages bestehenden Abgaben wie beispielsweise Hafengebühren gegenüber der DSST erhöht, so kann der Törn-
preis um den entsprechenden anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.
Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des Vertrages kann der Törnpreis in dem Umfang erhöht werden, in dem sich der Törn da-
durch für die DSST verteuert hat.
Eine Erhöhung nach den vorstehenden Absätzen ist nur zulässig, wenn zwischen Vertragsschluss und dem vereinbarten Törnbeginn mehr als 4 Mo-
nate liegen und die zur Erhöhung führenden Umstände vor Vertragsschluss noch nicht eingetreten und bei Vertragsschluss für die DSST nicht vor-
hersehbar waren.
Im Fall einer nachträglichen Änderung des Törnpreises hat die DSST den/die Anmelder/in unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungsgrund zu
informieren. Eine Preiserhöhung, die ab dem 20.Tag vor dem vereinbarten Reisetermin verlangt wird, ist unwirksam. Bei Preiserhöhungen um mehr
als 5 % (oder im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung) ist der/die Anmelder/in berechtigt, ohne Gebühren vom Reise-
vertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen anderen Reise zu verlangen, wenn die DSST in der Lage ist, eine
solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus ihrem Angebot anzubieten. Der/Die Anmelder/in hat diese Rechte unverzüglich nach der Mit-
teilung der DSST über die Preiserhöhung (bzw. Änderung der Reiseleistung) dieser gegenüber geltend zu machen.

4. Rücktritt durch den/die Anmelder/in
Der/Die Anmelder/in kann jederzeit vor Törnbeginn von der Reise zurücktreten. Maßgeblich für den Zeitpunkt des Rücktritts ist der Zugang der Er-
klärung bei DSST. Es wird empfohlen, den Rücktritt aus Beweisgründen schriftlich zu erklären. Wenn der/die Anmelder/in zurücktritt, oder den Törn
nicht antritt, verliert die DSST den Anspruch auf den Törnpreis. Stattdessen kann die DSST, soweit der Rücktritt nicht von ihr zu vertreten ist oder
ein Fall höherer Gewalt vorliegt, eine angemessene Entschädigung für die bis zum Rücktritt getroffenen Reisevorkehrungen und ihre Aufwendun-
gen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Törnpreis verlangen.
Sofern der/die Anmelder/in nicht nachweist, dass kein Schaden oder lediglich ein geringerer Schaden entstanden ist, wird die Höhe des Entschä-
digungsanspruchs unter Berücksichtigung der gewöhnlich ersparten Aufwendungen und der gewöhnlich möglichen anderweitigen Verwendung
wie folgt pauschal vereinbart: Rücktritt bis 45 Tage vor Törnbeginn 25 % des Törnpreises; vom 44 bis 21.Tag vor Törnbeginn 50 % des Törnpreises,
vom 20. bis 8. Tag vor Törnbeginn 75 % des Törnpreises; bei Rücktritt ab dem 7. Tag vor Törnbeginn oder Nichterscheinen 90 % des Törnpreises.

5. Umbuchungen
Ein Anspruch des/der Anmelders/in nach Vertragsabschluss auf Änderung hinsichtlich des Reisetermins, des Törnziels oder des Törnantritts (Um-
buchung) besteht nicht. Wird auf Wunsch des/der Anmelders/in dennoch eine Umbuchung vorgenommen, kann die DSST dafür ein Umbuchungs-
entgelt von € 50,00 pro Teilnehmer erheben, sofern die Umbuchung bis 45 Tage vor Törnbeginn erfolgt.
Umbuchungswünsche des/der Anmelders/in, die nach Ablauf dieser Frist erfolgen, können, sofern ihre Durchführung überhaupt möglich ist, nur
nach Rücktritt vom Reisevertrag gemäß Ziffer 4 zu den dortigen Bedingungen und gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies gilt
nicht bei Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten verursachen.

6. Leistungen und Fremdleistungen
Mit dem Törnpreis wird die materielle Grundlage für die Realisierung der satzungsgemäßen Stiftungszwecke der DSST geschaffen. Er schließt die
Verpflegung an Bord und die Unterbringung in Kabinen mit bis zu 4 Kojen ein. Die DSST erbringt deshalb eine einheitliche Leistung, nämlich den Se-
geltörn insgesamt. Die An- und Abreise zum/vom Liegeplatz des Schiffes ist Angelegenheit des/der Teilnehmers/in und liegt außerhalb der Leistun-
gen und des Verantwortungsbereiches der DSST und der Schiffsführung.
Linienbeförderungen, wie z. B. Busreisen, Fährschiffs- und Flugverbindungen sowie zusätzliche Hotelaufenthalte, Ausflüge und Sonderveranstal-
tungen sind fremde Leistungen und werden von der DSST lediglich vermittelt. Für solche vermittelten Leistungen übernimmt die DSST keinerlei
Haftung, weder für Leistungsstörungen noch für Personen- oder Sachschäden, sofern die DSST diese Fremdleistungen unter Angabe des
vermittelten Vertragspartners in der Reisebeschreibung und der Buchungsbestätigung eindeutig als solche gekennzeichnet hat. Zuständig und
verantwortlich sind dafür ausschließlich die jeweiligen Beherbergungsbetriebe und Verkehrsträger. Für Flüge gelten die jeweiligen Bedingungen
der Fluggesellschaften. Die Inanspruchnahme dieser von der DSST empfohlenen Fremdleistungen ist den Törnteilnehmern freigestellt und nicht
Bestandteil des Vertrages.
Sofern die Teilnehmer ihre Anreise selbst organisiert haben, haben sie bei verspäteter Ankunft am Einschiffungshafen keinen Anspruch darauf, dass
die Abfahrt des Schiffes aufgrund dieser Verspätung verzögert wird. Anfallende Kosten, um das Schiff nachträglich zu erreichen, gehen zu Lasten
des/der Anmeldenden.

7. Aufenthalt an Bord
Mit der Einschiffung wird der/die Teilnehmer/in als Mitsegler Mitglied der Besatzung. Er/Sie verpflichtet sich, im Rahmen seiner/ihrer Möglichkei-
ten an den Arbeiten an Bord, wie Segelmanöver, See- und Hafenwache, Ruder, Ausguck, Backschaft und Reinschiff teilzunehmen und die Sicher-
heitsvorschriften an Bord sowie die Bordordnung, Zoll- und Polizeivorschriften in den jeweiligen Häfen einzuhalten. Bei groben und/oder beharrli-
chen Verstößen gegen die Sicherheit und Ordnung an Bord sowie bei Nichtbefolgen diesbezüglicher Anordnungen der Schiffsführung kann der/die
Teilnehmer/in im nächsten Hafen von der Weiterreise ausgeschlossen werden. Übernahme bzw. Ersatz der Heimreisekosten sowie Anspruch auf
Rückzahlung des Törnpreises ist in diesen Fällen ausgeschlossen.
Die Verantwortlichkeit der DSST bzw. der Schiffsführung für die Mitsegler endet mit Verlassen des Schiffes. Landgang und Ausflüge erfolgen in
Eigenverantwortung der betreffenden Mitsegler, auch wenn die Schiffsführung bei der Organisation behilflich ist.

8. Gesundheit des/der Mitseglers/in
Der/Die Anmeldende versichert mit seiner/ihrer verbindlichen Anmeldung, dass er/sie organisch und psychisch gesund, nicht drogen- oder tablet-
tenabhängig ist und nicht an einer ansteckenden oder Anfallkrankheit leidet. Er/Sie versichert weiter, dass er/sie bei mehrtägigen Törns auf hoher
See im Rahmen seiner Möglichkeiten an den erforderlichen Arbeiten zum Segel-, Wach- und Schiffsbetrieb teilnehmen kann. Jeder Teilnehmer
muss mindestens 15 Minuten ohne Unterbrechung in tiefem Wasser schwimmen können. Mangelndes Hör- oder Farbunterscheidungsvermögen
muss dem Kapitän vor Beginn der Reise gemeldet werden. Sehfehler müssen durch Sehhilfen (Augengläser/Kontaktlinsen) ausgeglichen werden.
Bei Nichterfüllung der vorstehenden Bedingungen kann die Schiffsführung zum Schutz des/der Teilnehmers/in, des Schiffes, des Schiffbetriebes
und der übrigen Teilnehmer anordnen, dass der/die Teilnehmer/in im nächstgelegenen Hafen das Schiff verlassen und auf eigene Kosten die Heim-
reise antreten muss.
Übernahme bzw. Ersatz der Heimreisekosten sowie Anspruch auf Rückzahlung des Törnpreises ist in diesen Fällen ausgeschlossen.

Die DSST ist berechtigt, von der/dem Anmeldenden die Vorlage eines ärztlichen Attestes zu fordern zwecks Bestätigung ihrer/seiner uneinge-
schränkten Reisetauglichkeit für die Teilnahme an dem angemeldeten Törn.

9. Mindestalter
Das Mindestalter der Mitsegler ist bei Einzelpersonen 14 Jahre. Bei Gruppen- und Familienreisen sind Abweichungen von dieser Voraussetzung
nach vorheriger Absprache und Genehmigung möglich.

10. Rücktritt und Kündigung durch die DSST
Sollte der Törn aus irgendeinem wichtigen Grund, z. B. wegen eines Maschinen-/Schiffsschadens oder aufgrund höherer Gewalt, annulliert werden
müssen, wird der Törnpreis an den Anmelder zurückgezahlt. Ein weitergehender Anspruch des/der Törnteilnehmers/in besteht nicht.

11. Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl
Die Mindestteilnehmerzahl der Mitsegler für den Törn beträgt 20 Personen. Die DSST hat das Recht, bis vier Wochen vor Törnbeginn den Törn ab-
zusagen, wenn diese Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird. Das Recht der DSST, aus diesem Grund den Törn abzusagen, besteht nur dann,
wenn die DSST
a) in der jeweiligen Reiseausschreibung die Mindestteilnehmerzahl beziffert sowie den Zeitpunkt, bis zu welchem vor dem vertraglich vereinbarten

Reisebeginn dem Kunden spätestens die Erklärung zugegangen sein muss, angegeben hat und
b) in der Reisebestätigung die Mindestteilnehmerzahl und die späteste Rücktrittsfrist deutlich angibt oder dort auf die entsprechenden Angaben in

der Reiseausschreibung verweist.
Die entsprechende Erklärung wird dem/der Anmelder/in unverzüglich zugeleitet. Sofern bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich ist, dass die
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann, wird der/die Anmelder/in entsprechend informiert. Ein bereits gezahlter Törnpreis wird unver-
züglich an den/die Teilnehmer/in erstattet.

12. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen
Die DSST kann den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der/die Teilnehmer/in ungeachtet einer Abmahnung der DSST nachhaltig
stört oder wenn er/sie sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt die DSST,
so behält sie den Anspruch auf den Törnpreis; sie muss sich jedoch den Wert ersparter Aufwendungen und einer etwaigen anderweitigen Verwen-
dung der nicht in Anspruch genommenen Leistungen anrechnen lassen.

13. Änderung des Törnplanes
Die DSST sowie die von ihr berufene Schiffsführung behalten sich vor, Änderungen der Abfahrts- und Ankunftshäfen sowie der Abfahrts- und An-
kunftszeiten und/oder eine Änderung der Route vorzunehmen, sofern dieses nach Vertragsschluss notwendig werden sollte und die Änderungen
von der DSST nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden. Die Änderungen oder Abweichungen sind nur gestattet, soweit diese nicht er-
heblich sind und den Gesamtzuschnitt des gebuchten Törns nicht beeinträchtigen. Soweit unter Berücksichtigung der in den Vorbemerkungen ge-
nannten besonderen Gegebenheiten der Segeltörns aus zwingenden nautischen Gründen der Abfahrts- bzw. Ankunftshafen nicht zu dem vorgese-
henen Termin erreicht werden kann, bestehen keine Ansprüche des/der Mitseglers/in auf Ersatz dadurch bedingter Mehrkosten im Zusammenhang
mit der An- bzw. Abreise.
Die DSST ist verpflichtet, die Mitsegler über Änderungen oder Abweichungen unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Ggf. wird sie den Mitseglern eine
kostenlose Umbuchung oder einen kostenlosen Rücktritt anbieten.
Im Falle einer erheblichen Änderung des gebuchten Törns ist der/die Mitsegler/in berechtigt, ohne Gebühren vom Vertrag zurückzutreten oder die
Teilnahme an einem wenigstens gleichwertigen Törn zu verlangen, wenn die DSST in der Lage ist, einen solchen Törn ohne Mehrpreis für den/die
Mitsegler/in aus ihrem Angebot anzubieten. Der/Die Mitsegler/in hat diese Rechte unverzüglich nach der Erklärung der DSST über die Änderung
des Törnverlaufs dieser gegenüber geltend zu machen.

14. Haftung
Der/die Mitsegler/in verzichtet auf der Grundlage der Gegenseitigkeit – soweit rechtlich zulässig – auf alle Ansprüche, aus welchem Rechtsgrund
auch immer gegen DSST und S.T.A.G, deren Organe, die Schiffsführung und die von der DSST/S.T.A.G. berufenen Stammbesatzungsmitglieder und
Mitsegler. Die DSST/S.T.A.G., ihre Organe, die Schiffsführung und die von der DSST/S.T.A.G. berufenen Stammbesatzungsmitglieder verzichten ih-
rerseits nach Maßgabe ihrer hinterlegten Erklärungen auf alle Ansprüche, aus welchen Gründen auch immer, gegen den/die Mitsegler/in. Soweit
der Haftungsausschluss aus irgendeinem Grunde nicht rechtswirksam sein sollte, gelten folgende Haftungsbegrenzungen: Die vertragliche Haftung
der DSST/S.T.A.G. auf Schadensersatz für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist insgesamt auf die Höhe des dreifachen Törnpreises be-
schränkt, soweit ein Schaden des Teilnehmers weder vorsätzlich noch grob fahrlässig durch die DSST/S.T.A.G herbeigeführt worden ist. Die Be-
schränkung der Haftung auf den dreifachen Törnpreis gilt auch, soweit die DSST/S.T.A.G. für einen dem Törnteilnehmer entstehenden Schaden al-
lein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.
Für alle gegen die DSST/S.T.A.G., deren Organe, der Schiffsführung und der von der DSST/S.T.A.G. berufenen Stammbesatzungsmitglieder gerich-
teten Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Handlung haftet die DSST bei Personenschäden bis 75.000,00 €, bei Sachschäden bis zur Höhe
des dreifachen Törnpreises. Diese Haftungshöchstsummen gelten jeweils je Törnpreis und Reise. Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprü-
che im Zusammenhang mit Reisegepäck nach dem Montrealer Übereinkommen bleiben von der Beschränkung unberührt. Für das Abhandenkom-
men von persönlichen Gegenständen und Geld wird keine Haftung übernommen.

15. Versicherungen
Es wird der Abschluss einer Freizeitunfallversicherung und Reisekrankenversicherung sowie einer Reisegepäck- und Reiserücktrittskostenversi-
cherung unter Einschluss des Reiseabbruchrisikos empfohlen, welche die DSST auf Wunsch gerne vermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass eine normale Krankenversicherung Rückführungskosten zum Heimatort nicht einschließt und dass für die Törnteilnahme kein Versi-
cherungsschutz bei der BG Verkehr besteht. Eine Reiseversicherung sollte sofort nach Erhalt der Törnbestätigung, spätestens jedoch 30 Tage vor
Törnantritt, abgeschlossen werden.

16. Mitgliedsbeiträge der S.T.A.G.
Jahresbeitrag derzeit 60,00 €, Jugendliche 30,00 €, Schüler, Studenten, Auszubildende Zivildienstleistende, Wehrdienstleistende, sofern sie das
27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, zahlen gegen Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung ebenfalls 30,00 €. Die S.T.A.G. ist als ge-
meinnütziger, besonders förderungswürdigen Zwecken dienender Verein im Vereinsregister 785 Amtsgericht Bremerhaven eingetragen.

17. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung
Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der/die Teilnehmer/in innerhalb eines Monats nach dem vertraglich vorgesehe-
nen Zeitpunkt der Beendigung des Törns geltend zu machen. Die Geltendmachung kann fristwahrend nur gegenüber der DSST unter der nachfol-
gend angegebenen Anschrift erfolgen. Nach Ablauf der Frist kann der Teilnehmer Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der
Einhaltung der Frist verhindert worden ist. Dies gilt jedoch nicht für die Frist zur Anmeldung von Gepäckschäden, Zustellungsverzögerungen bei Ge-
päck oder Gepäckverlust im Zusammenhang mit von der DSST vermittelten Flügen. Diese sind binnen 7 Tagen bei Gepäckverlust, binnen 21 Tagen
bei Gepäckverspätung nach Aushändigung bei der jeweiligen Fluggesellschaft zu melden.
Ansprüche des Teilnehmers nach den §§ 651 c bis f BGB aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzli-
chen oder fahrlässigen Pflichtverletzung der DSST oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der DSST beruhen, verjähren in zwei
Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der
DSST oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der DSST beruhen.
Alle übrigen Ansprüche des/der Teilnehmers/in nach den §§ 651c bis 651f BGB verjähren in einem Jahr.
Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem der Törn dem Vertrage nach enden sollte. Schweben zwischen dem/der Teilnehmer/in und der DSST
Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der/die Teilnehmer/in oder
die DSST die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung ein.

18. Rechtswahl und Gerichtsstand
a) Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem/der Teilnehmer/in und der DSST findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Dies gilt auch für

das gesamte Rechtsverhältnis.
b) Soweit bei Klagen des/der Teilnehmers/in gegen die DSST im Ausland für die Haftung der DSST dem Grunde nach nicht deutsches Recht ange-

wendet wird, findet bezüglich der Rechtsfolgen, insbesondere hinsichtlich Art, Umfang und Höhe von Ansprüchen des/der Teilnehmers/in aus-
schließlich deutsches Recht Anwendung.

c) Der/Die Teilnehmer/in kann die DSST nur an deren Sitz verklagen.
d) Für Klagen der DSST gegen den/die Teilnehmer/in ist der Wohnsitz des/der Teilnehmers/in maßgebend. Für Klagen gegen Teilnehmer bzw. Ver-

tragspartner des Reisevertrages, die Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die ihren Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung
nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz der DSST vereinbart.

Die vorstehenden Bestimmungen über die Rechtswahl und den Gerichtsstand gelten nicht,
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren Bestimmungen internationaler Abkommen, die auf den Reisevertrag zwischen

dem/der Teilnehmer/in und der DSST anzuwenden sind, etwas anderes zugunsten des/der Teilnehmers/in ergibt oder
b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen im Mitgliedstaat der EU, dem der/die Teilnehmer/in an-

gehört, für den/die Teilnehmer/in günstiger sind als die Regelungen in diesen Reisebedingungen oder die anwendbaren deutschen Vorschriften.

Organisator des Törns ist die Deutsche Stiftung Sail Training (DSST), H.-H.-Meier-Straße 6 b, 27568 Bremerhaven, Telefon +49(0)471-94588-0,
E-Mail info@gruene-segel.de. Die DSST ist eine rechtsfähige gemeinnützige Stiftung des privaten Rechts, genehmigt durch den Senator für
Inneres und Sport der Freien Hansestadt Bremen.

19. Allgemeines
Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem/der Anmelder/in bzw. Teilnehmer/in und der DSST findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung.
Für die Einhaltung von Einreisebestimmungen ist jede/r Teilnehmer/in selbst verantwortlich. Jede/r Teilnehmer/in hat zudem selbst darauf zu ach-
ten, dass sein/ihr Reisepass oder Personalausweis für die Reise eine ausreichende Gültigkeit besitzt.
Sollte die eine oder andere Bestimmung aus diesen Bedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen
bestehen und die Wirksamkeit des abgeschlossenen Vertrages unberührt.

Stand: März 2011
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Art Bark
Flagge Bundesrepublik Deutschland
Rufzeichen Zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht bekannt
Segelnummer TSG 404 (Tall Ship Germany)
Eigner Deutsche Stiftung Sail Training
Heimathafen Bremerhaven
Baujahr 2011 auf der Werft BVT – Brenn- und Verformtechnik Bremen GmbH
Länge über alles 65,00 m
Breite 10,00 m
Tiefgang 5,00 m
Segelfläche 1.360 m2 auf verteilt 24 Segel
Antrieb Volvo Penta Typ: D16 – 750 MH 6-Zylinder-Viertakt-Reihendieselmotor.

552 kW (751 PS) bei 1900 min-1, komplett elektronisch gesteuerter Motor.
Verdrängung 749 BRZ
Masthöhe über Fockmast 29,90 m über Backdeck
der Wasserlinie Großmast 32,90 m über Hauptdeck

Besanmast 25,80 m über Poopdeck
Besatzung 79 Personen
Kammern 26 Kammern aufgeteilt in 2-, 3- und 4-Bettkammern auf dem Haupt- und Zwischendeck
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Deutsche Stiftung Sail Training, DSST, ist eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts mit Sitz in Bremerhaven, die am
17. September 1986 gegründet wurde. Sie ist eingetragen im Stiftungsverzeichnis Az 110-50-03/784 des Senators für Inneres
und Sport der Freien Hansestadt Bremen
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Segelschiffsneubau
Bark „Alexander von Humboldt II“

Aktiv traditionelles Segeln im Team erleben
und Teil der Mannschaft sein
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WirklichkeitDer 
Traum ist

geworden …



2

A lle, die sich für das Hochseesegeln begeistern,
Junge und Junggebliebene, sind an Bord der
Bark „Alexander von Humboldt II“ willkom-

men. Der Windjammer ist hervorragend dazu geeignet,

im Rahmen von „Sail Training“ interessierten Personen
die Möglichkeit zu geben, traditionelle Seemannschaft
zu erlernen, Teil eines Teams zu sein, unter fordernden

Verhältnissen auf andere Rücksicht zu nehmen, Verant-
wortung für sich selbst, für andere und für das Schiff zu
übernehmen und Selbstdisziplin zu üben. Anstelle indi-
vidueller Ansprüche wird der Gruppengeist gefördert,

der unentbehrlich ist
für die Durchführung
und das Gelingen der
gemeinsamen Unter-
nehmungen.  
Durch das Anlaufen

fremder Häfen, die Teilnahme an „Tall Ship Races“ und
Hafenfesten im In- und Ausland begegnet die Besatzung
vielen anderen Menschen. Dies fördert Toleranz und

Verständnis für fremde Kulturen und
trägt erheblich zur internationalen Ver-

ständigung bei. Es entsteht ein Ge-
meinschaftsbewusstsein, das über

die Grenzen von Staaten, Natio-
nen und Rassen hinweg reicht.

Dieses sind die Grundsätze,
unter denen die Deutsche

Stiftung Sail Training 
dieses Segelschiff be-

Ein Traum unter 24 Segeln: 
Bark „Alexander von Humboldt II“

Das Projekt
Am Anfang stand die Idee, die großartige Geschichte der Rahsegler unter deutscher Flagge zu bewahren und für die
Zukunft zu erhalten. Besonders Jugendliche können im Rahmen traditioneller Seemannschaft ganz neue Erfahrun-
gen sammeln, im Umgang mit der Natur, mit der Gemeinschaft an Bord und mit sich selbst.
Die Sail Training Association Germany e. V. (S.T.A.G.) erwarb 1986 das ehemalige Feuerschiff „Kiel“ vom Bundesver-
kehrsministerium. Die eigens gegründete Deutsche Stiftung Sail Training (DSST) wurde Eigentümer und Betreiber
und veranlasste den Umbau zu einem Segelschiff, der auf den Namen „Alexander von Humboldt“ getauften Bark.
Unter ihren grünen Segeln hat Sie tausende von Herzen erobert, mit geblähten Segeln die Weltmeere durchkreuzt
und mehr als 500.000 Seemeilen zurückgelegt. Doch sie ist in die Jahre gekommen. Für die DSST ist dieses erfolgrei-
che und geniale Projekt Aufforderung und Verpflichtung zugleich, auch nachfolgenden Generationen das Erlebnis
traditioneller Seemannschaft zu vermitteln. Mit der „Alexander von Humboldt II“ erhält die grüne Lady eine wür-
dige Nachfolgerin. Im August 2010 wurde der Bauvertrag unterschrieben, im Oktober 2011 wird das ebenfalls als
Bark geriggte Segelschiff seinen Dienst aufnehmen.
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Preise und eingeschlossene Leistungen
Die im Törnplan ausgewiesenen Preise sind Festpreise.
Sie enthalten Unterbringung, Bettwäsche, Vollverpfle-
gung inkl. Kaffee und Tee, Mineralwasser, Hafengebüh-
ren, Lotsgelder, Kanalgebühren und andere Abgaben.
Beiträge zu einer gemeinsamen Bordkasse sind nicht er-
forderlich.
Der niedrige Törnpreis gilt für Schüler/Studenten, Aus-
zubildende, Wehr- und Zivildienstleistende gegen Vorla-
ge einer amtlichen Bescheinigung. Das Höchstalter für
den ermäßigten Törnpreis ist 26 Jahre.
Ihre An- bzw. Abreisekosten zu den Törns, Transferkos-
ten und ebenfalls Kosten für Landausflüge sind in den
Törnpreisen nicht enthalten.

Was Sie vor der Anmeldung wissen sollten
Sie sind auf unserem Schiff auf Zeit Teil der Mannschaft.
Sie werden in Wachen eingeteilt und fassen mit an bei
den täglichen Arbeiten. Als Mitsegler/Trainee sind Vor-
kenntnisse nicht erforderlich. Sie erlernen an Bord die
wichtigsten seemännischen Kenntnisse und Zusammen-
hänge auf einem Segelschulschiff.

Teilnahmevoraussetzungen
Mindestalter 14 Jahre, körperliche Fitness; grundsätzlich
ärztliches Attest ab 75 Jahre.

Vereinsmitglied
Voraussetzung für die Mitsegelgelegenheit auf der Bark
„Alexander von Humboldt II“ ist die Mitgliedschaft in der
Sail Training Association Germany (S.T.A.G.) Der Mit-
gliedsbeitrag je Kalenderjahr beträgt 60,00 € für Erwach-
sene und 30,00 € für Jugendliche. Der niedrige Mit-
gliedsbeitrag gilt für Schüler/Studenten, Auszubildende,
Wehr- und Zivildienstleistende gegen Vorlage einer amt-
lichen Bescheinigung. Das Höchstalter für den ermäßig-
ten Törnpreis ist 26 Jahre.

Zahlungsbedingungen
Nach Erhalt der Törnbestätigung ist eine Anzahlung in
Höhe von 25 % des Törnpreises gegen Aushändigung
des Sicherungsscheins im Sinne von § 651 k Abs. 3 BGB
zu überweisen. Die Restzahlung ist spätestens 4 Wochen
vor Törnbeginn fällig und unaufgefordert zu zahlen. Bit-
te benutzen Sie für alle Zahlungen das Konto der Deut-
schen Stiftung Sail Training (DSST), Sparkasse Bremerha-
ven, BLZ 292 500 00, Kto.-Nr. 1 111 990 unter Angabe 
Ihres Namens, Ihrer Mitgliedsnummer und der Törn-
Nummer.

Törnbedingungen
Bitte beachten Sie die Bedingungen (Stand März 2011,
die auch im Internet veröffentlicht sind) für die Segel-
törns auf der Rückseite Ihrer Törnanmeldung und Ihrer
Törnbestätigung.

Rücktritt und Kündigung durch die DSST
Die „Alexander von Humboldt II„ ist ein Schiffsneubau
und wird im Oktober 2011 in Betrieb genommen.  Sollte
aufgrund verspäteter Ablieferung der Törnplan nicht er-
füllt werden können, verweisen wir ganz besonders auf
§ 10 unserer Bedingungen.

Haftung
Wir verweisen auf unsere Törnbedingungen.

Mindestteilnehmerzahl
Die Mindestteilnehmerzahl der Mitsegler für den Törn
beträgt 20 Personen. Die DSST hat das Recht, bis vier
Wochen vor Törnbeginn den Törn abzusagen, wenn die
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird.

An-/Abreise zum Ein-/Ausschiffungshafen
Wir verweisen auf unsere Bedingungen Nr. 6. Sofern wir
bei der Vermittlung der An- und Rückreise behilflich sein
sollen, erheben wir eine Servicegebühr in Höhe von 
€ 15,00 pro Strecke/Person.

Reiseversicherungen
Wir empfehlen den Abschluss einer Freizeitunfallversi-
cherung und Reisekrankenversicherung sowie einer Rei-
segepäck- und Reiserücktrittskostenversicherung unter
Einschluss des Reiseabbruchrisikos sofort nach Erhalt
der Törnbestätigung, spätestens jedoch 30 Tage vor Rei-
seantritt. Entsprechendes Informationsmaterial erhalten
Sie zusammen mit Ihrer Törnbestätigung. Wir vermitteln
Ihnen gern diese Versicherungen.

Anmeldung und Beratung
Bitte benutzen Sie für die Törnanmeldung die Möglich-
keit, sich bei uns online anzumelden: www.gruene-se-
gel.de oder alternativ die dafür vorgesehenen Formulare
und beachten Sie, dass diese vollständig ausgefüllt und
unterschrieben sind.

Deutsche Stiftung Sail Training (eingetragen im Stif-
tungsverzeichnis Az 110-50-03/784 des Senators für In-
neres und Sport der Freien Hansestadt Bremen)

H.-H.-Meier-Straße 6 b • D 27568 Bremerhaven
Telefon +49(0)471-9 45 88-0
Fax     +49(0)471-9 45 88-45
www.gruene-segel.de
oder
www.alex-2.de
E-Mail: info@gruene-segel.de
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Deutsche Stiftung Sail Training � H.-H.-Meier Straße 6 b � D-27568 Bremerhaven
Telefon +49(0)471-9 45 88-0 � Telefax +49(0)471-9 45 88-45
info@gruene-segel.de � www.gruene-segel.de � www.alex-2.de

Segeltörn: _________________________________________

oder: _____________________________________________

von ___________________________ bis ___________________________

von ___________________________ bis ___________________________

Name: ____________________________________________

Straße: ____________________________________________

Telefon/Telefax: ___________________________________

Geb.-Datum: ______________________________________

Nationalität: _______________________________________

Beruf: ____________________________________________

Segelerfahrung: ____________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Vorname: _______________________________________________________

PLZ/Ort: ______________________________________________________

E-Mail: __________________________________________________________

Geb.-Ort: _______________________________________________________

Ausweis-Nr.: ____________________________________________________

bitte angeben: � Reisepass � Personalausweis

Segelscheine, Patente: ____________________________________________

Mitglieds-Nr. (sofern vorhanden): __________________________________

________________________________________________________________

Anmeldung zum Segeltörn auf der Bark „Alexander von Humboldt II“

Hiermit erkenne ich die umseitigen Bedingungen für die Segeltörns auf der „Alexander von Humboldt II“ der DSST an.
Die persönlichen Daten werden mit EDV verarbeitet und gespeichert. Der Datenschutz ist gewährleistet.
Anmeldung nur in Verbindung mit S.T.A.G.-Aufnahmeantrag gültig, sofern noch keine Mitgliedschaft bei der S.T.A.G. vorliegt.

Datum: ____________________________________ Unterschrift: ____________________________________

Im Notfall zu benachrichtigen

Name: __________________________________________________________ Telefon: ______________________________________________

____________________________________________________
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen

Organisation und Durchführung aller Segeltörns der „Alexander von Humboldt II“ unterliegt der DSST.

Rechtsfähige Stiftung genehmigt durch den Senat für Inneres der Freien Hansestadt Bremen
Vorstand: Wolfgang Arlt, Albert Bote, Diedrich Rickens, Peter Wacker

Sparkasse Bremerhaven BLZ 292 500 00, Konto-Nr. 1111990

Bitte senden Sie diesen Bogen in Druckschrift ausgefüllt an die obige Anschrift.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns mitteilen, wie und wo Sie uns kennen gelernt haben:

� durch andere Mitglieder � durch Film / TV � durch Messen / Ausstellungen
� durch Berichte � durchs Internet � durch ___________________________________________________
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6

Nr. Segelgebiet Termin Törnpreise Törnpreise
Jugendliche / € Erwachsene / €

176.11 Tagestörn ab/bis Bremerhaven 20.10.2011 DSST intern

177.11 Tagestörn ab/bis Bremerhaven 21.10.2011 55,00 150,00

178.11 Tagestörn ab/bis Bremerhaven 22.10.2011 55,00 150,00

180.11 Ausbildungstörn „Alex II“
Ijmuiden/Niederlande – Saint Malo/Frankreich
(auch zu reservieren für Trainees,

26.10.11–31.10.11 275,00 650,00

die „Stammtrainees“ sind)

182.11 Saint Malo/Frankreich – Vigo/Spanien 31.10.11–11.11.11 605,00 1.430,00

183.11 Vigo/Spanien – Funchal/Madeira 11.11.11–20.11.11 495,00 1.170,00

184.11 Funchal/Madeira – Las Palmas/Kanaren 20.11.11–29.11.11 495,00 1.170,00

185.11 Las Palmas/Kanaren – Teneriffa/Kanaren 29.11.11–08.12.11 495,00 1.170,00

186.11 Teneriffa/Kanaren – Teneriffa/Kanaren 08.12.11–15.12.11 385,00 910,00

187.11 Teneriffa/Kanaren – Las Palmas/Kanaren 15.12.11–22.12.11 385,00 910,00

188.11 Las Palmas/Kanaren – Las Palmas/Kanaren 22.12.11–05.01.12 770,00 1.820,00

101.12 Las Palmas/Kanaren – Sal/Kap Verden 05.01.12–18.01.12 715,00 1.690,00

102.12 Sal/Kap Verden – Sal/Kap Verden 18.01.12–27.01.12 495,00 1.170,00

103.12 Sal/Kap Verden – Las Palmas/Kanaren 27.01.12–09.02.12 715,00 1.690,00

104.12 Las Palmas/Kanaren – Teneriffa/Kanaren
(Karneval auf den Kanaren 12.–26.02.2012)

09.02.12–18.02.12 495,00 1.170,00

105.12 Teneriffa/Kanaren – Teneriffa/Kanaren
(Karneval auf den Kanaren 12.–26.02.2012)

18.02.12–25.02.12 385,00 910,00

106.12 Teneriffa/Kanaren – Lissabon/Portugal 25.02.12–08.03.12 660,00 1.560,00

107.12 Lissabon/Portugal – La Coruna/Spanien 08.03.12–16.03.12 440,00 1.040,00

108.12 La Coruna/Spanien – Cork/Irland 16.03.12–26.03.12 550,00 1.300,00

109.12 Cork/Irland – Saint Malo/Frankreich 26.03.12–05.04.12 550,00 1.300,00

110.12 Saint Malo/Frankreich – Bremerhaven
(Ostern 08./09.04.2012)

05.04.12–15.04.12 550,00 1.300,00

Änderungen vorbehalten
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treibt, Sail Training im eigentlichen
und besten Sinne, „Erziehung
durch die See“. 
Viele hundert jugendliche und
auch ältere Segelbegeisterte nutzen
diese Möglichkeiten jedes Jahr. Die
„Alexander von Humboldt II“ ist ein
zeitgemäßer Großsegler im histori-
schen Gewand eines Windjammers,
der den heutigen hohen gesetzlichen
Anforderungen an ein Traditions-
schiff und ein Segelschulschiff ge-
recht wird. Dies bedeutet, dass es
ohne Einschränkungen alle Weltmeere befahren kann.
Es ist ein Schiff mit modernsten nautischen und techni-
schen Einrichtungen und einer erfahrenen, ehrenamtlich
tätige Stammcrew, die damit umzugehen weiß. Ein star-
ker Motor hilft, auch bei Gegenwind, den Bestimmungs-
hafen pünktlich zu erreichen. Der Sicherheitsstandard ist
sehr hoch und die Ausrüstung wird regelmäßig kontrol-
liert. Auf jedem Törn werden Sicherheitsübungen an
Bord durchgeführt und auch an Land für die Stammbe-
satzung angeboten. Darüber hinaus bietet das Schiff der
gesamten Besatzung einen maritimen Komfort.
Bei unseren Törns werden Sie Teil der Mannschaft und
fassen bei den Arbeiten an Bord mit an. Sie lernen die
Grundbegriffe und die grundlegenden Handgriffe der
traditionellen Seemannschaft. Sie erleben die Faszinati-
on, nur von Segeln getrieben zu werden. Sie genießen
aber auch die Freiwache, lesen oder sitzen mit den an-
deren an Deck, schwimmen im warmen Wasser bisher
unbekannter Sandstrände und erkunden fremde Häfen,
Inseln oder neue Länder. Sie erleben auf der „Alexander
von Humboldt II“ einzigartige Aktiv- und Erlebnis-Segel-
törns besonderer Art, abseits vom Massentourismus.
Das Schiff kann bis zu 59 Mitsegler als Trainees mitneh-
men. Die Unterbringung an Bord erfolgt in Vierer-Kabi-
nen – alle mit einer Nasszelle (Dusche, WC) ausgestattet.
Kombüse (Küche) und Messen (Aufenthaltsräume) sind
in gesonderten Bereichen des Schiffes untergebracht.
Für Leseratten steht unsere umfangreiche Bordbibliothek
zur Verfügung.

Wer kann mitsegeln?
Unsere Mitsegler/-innen benötigen keine Vorkenntnisse.
Schließlich lernen sie als Trainees die Grundbegriffe der
traditionellen Seemannschaft nach einem vorgegebenen
Programm, vermittelt von einer erfahrenen Stammbesat-
zung. Alle sind voll in den Schiffsalltag eingebunden,
beim Wachdienst oder Rudergehen, als Ausguck, bei der
Backschaft und Reinschiff. Ohne ihre Mitwirkung kön-
nen die Segelmanöver nicht durchgeführt werden;
schließlich ist alles Handarbeit. Alle ziehen am gleichen
Tampen, in die gleiche Richtung!

3

Alexander
vonHumboldt 
„Die Devise des berühmten Naturforschers
und Namenpatrons beschreibt die Ziele
dieses Segelschiffes am besten: „Die See 
ist eine Brücke – sie verbindet Länder und
Völker“.

Über weitere Erfahrung in traditioneller Seemannschaft
und Prüfungen kann der Weg zum Mitglied in die
Stammbesatzung führen: unsere jüngsten Kapitäne ha-
ben so angefangen und dabei ihre Liebe zur Berufs-
schifffahrt entdeckt.

Wo segelt „Alexander von Humboldt II“?
Unsere neue Bark tritt in die Fußstapfen der grünen
„Alex“. In der ersten Saison segelt die „Alexander von
Humboldt II“ dem kalten deutschen Winter davon; sie ist
unterwegs zu wärmeren Gefilden, den Kanaren und Kap
Verden. Auf der Rückreise aus dem Winterrevier werden
unter anderem die Häfen Lissabon und La Coruna ange-
laufen, bevor es über Cork und St. Malo wieder Richtung
Heimathafen Bremerhaven geht. Unser Törnplan gibt
hierüber detaillierte Auskunft.

Was ist im Angebot enthalten?
Die Törnpreise sind in den Törnplänen veröffentlicht,
unterschieden nach Preisen für Jugendliche und Erwach-
sene. Das Schiff bietet bequeme Kojen mit ausreichend
Stauplatz in den persönlichen Spinden, volle Verpfle-
gung mit drei Mahlzeiten am Tag und sehr oft Nachmit-
tags- oder Geburtstagskuchen. Eingeschlossen sind Kaf-
fee, Tee und Mineralwasser, Bettwäsche, Hafengebüh-
ren, Lotsengelder, Treibstoffkosten und alle anderen
Gebühren, die reichlich anfallen. Beiträge zu einer ge-
meinsamen Bordkasse sind nicht erforderlich.

Aus der eigenen Tasche sind zu bezahlen
Reisekosten zum und vom Schiff, Landausflüge, Hafen-
besuche, Eigenverbrauch an Bord (wo die „Schlapps-
kiste“ mit unseren Souvenirartikeln lockt!).

Denken Sie noch an Folgendes:
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittskos -
ten-, Reiseabbruchversicherung sowie Reisegepäck-,
Reisekranken- und Reiseunfallversicherung. Dabei ist Ih-
nen unsere Geschäftsstelle gern behilflich.
Auch die ehrenamtlich tätige Stammcrew entrichtet ei-
nen Kostenbeitrag und bezahlt die Anreise zu den Törns
selbst.



Alle an Bord der „Alexander von
Humboldt II“, die gesamte Besat-
zung, Trainees und Stamm-
crew, sind Mitglied der Sail
Training Association Germany
(S.T.A.G.). Die Mitgliedschaft
kostet jährlich 60 € für Erwach-

sene und 30 € für Jugendliche bis
zum 27. Geburtstag gegen Vorlage

einer amtlichen Bescheinigung. Das
Mindestalter beträgt 14 Jahre. Körperliche und geistige
Gesundheit ist erforderlich, um den Anforderungen auf
See gewachsen zu sein.

Wie wird der Tagesablauf
auf See und im Hafen gestaltet?
Auf See wird der Tagesablauf durch das Wachsystem be-
stimmt. Die gesamte Besatzung und damit auch jeder
Trainee wird einer dieser drei Wachen zugeteilt; ausge-
nommen sind nur die sogenannten „Tagelöhner“ wie
Köche, Backschafter und Bootsmann. Der Kapitän hat
wachfrei; er muss jederzeit zur Verfügung stehen. Die
Wachen sind folgendermaßen eingeteilt: 
die 0–  4-Wache (Wachzeit von 0– 4 und 12–16 Uhr),
die 4–  8-Wache (Wachzeit von 4– 8 und 16–20 Uhr),
die 8–12-Wache (Wachzeit von 8–12 und 20–24 Uhr).

Der Tagesablauf im Hafen wird durch Kapitänsanspra-
che oder Aushang bekannt gegeben. Neben den Pflich-
ten der Bordwache gibt es reichlich Gelegenheit, fremde
Orte oder Inseln zu erkunden. Aber auch das Relaxen ist
erlaubt.

Seeluft macht hungrig!
Die Mahlzeiten auf See und im Hafen prägen schon nach
kurzer Zeit den persönlichen Tagesablauf:

7.30–8.00 Uhr allgemeines Frühstück           
8.00–8.30 Uhr auf See: Frühstück 4–8-Wache

10.00 Uhr Kaffeepause

11.30–12.00 Uhr auf See: Mittagessen 0–4-Wache
12.00–12.30 Uhr allgemeines Mittagessen

15.30 Uhr Kaffeepause
17.30–18.00 Uhr allgemeines Abendessen 

und auf See teilweise 4–8-Wache
18.00–18.30 Uhr auf See: 

Abendessen der restlichen 4–8-Wache

Sehr oft lädt der Kapitän am Ende der Reise zum „Ab-
schieds-Dinner“ ein; im Laufe des festlichen Abends
werden die ersten Abschiedsschmerztränen unauffällig
weggewischt.

Wie läuft der Wachbetrieb?
Jede Wache besteht aus Trainees und dem verantwortli-
chen Steuermann, dem Toppsmatrosen als Wachführer
sowie Matrosen und Leichtmatrosen. Sie ist während ih-
rer Wachzeit für die Sicherheit des Schiffes und aller
Menschen an Bord verantwortlich. Zu ihren Aufgaben
gehören Rudergehen, Ausguck, Segelmanöver, Sicher-
heitsronden und Wetterbeobachtungen.
Die beiden anderen Wachen haben während dieser Zeit
frei („Freiwache“); wir, die DSST, und unser Schiff wün-
schen uns jedoch, diese Freizeit tagsüber für die Wartung
und die Pflege von Rigg und Deck zu nutzen. In beson-
deren Situationen lautet auch mal der Ruf „alle Mann an
Deck“!

Wachwechsel
Das Wecken der nachfolgenden Wache wird ger-
ne getan, ist doch die eigene Pflicht gleich been-
det. Das geschieht 30 Minuten vor Wachwech-
sel, gezielt und für jeden einzeln anhand der
Kojen-Nummern. Wetter-„Meldungen“ helfen
den Nachfolgern, die richtige Kleidung für die
nächsten vier Stunden an Deck zu wählen.
Nach 15 Minuten wird nachgeschaut, ob alle
aufgestanden sind. Meistens freut sich die
schlafende Freiwache, wenn sie durch ruhi-
ges Verhalten nicht auch gleich mitgeweckt

Das Leben an Bord
Ein Segeltörn als Teilnehmer einer aufgeschlossenen und hilfsbereiten Crew auf einem Großsegler zählt zu den ein-
drucksvollsten Erlebnissen. Langjährige Mitsegler der alten grünen Lady berichten, sie seien vom „Grünen Virus“
befallen! Der Törnverlauf wird durch den Abfahrts- und Zielhafen bestimmt. Zwischendurch können, abhängig von
der Entscheidung des Kapitäns, je nach verfügbarer Zeit und auch auf Wunsch der Besatzung, andere Häfen, Buch-
ten oder Inseln angelaufen werden. Die Natur eines Segelschiffsbetriebs erlaubt es nicht, diese Zwischenziele schon
vorab zu bestimmen. Schließlich ist die Bark abhängig vom Wind, der auch einmal aus ungeplanter Richtung we-
hen kann.
Die Stammcrew ist ehrenamtlich tätig. Sie besteht aus einem erfahrenen Kapitän, der die Gesamtverantwortung
trägt, und seinem Vertreter, beide mit international gültigen Patenten. Es folgen die Steuerleute, Maschinisten,
Bordarzt, Köche, Bootsleute, Toppsmatrosen, Matrosen, Leichtmatrosen. Den geordneten Innendienst regelt eine
Verwaltung. Sie alle sorgen für eine professionelle Durchführung des Segeltörns. Gemeinsam mit den Mitseglern /
Trainees bilden sie eine Mannschaft, die die Herausforderungen durch die See und das Bordleben meistert und da-
bei Freude am eigenen Tun entwickelt.
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wird! Die neue Wache trifft sich fünf Minuten vor Wach-
wechsel mit der alten Wache am Kompass auf dem
Poopdeck, und zwar einsatzbereit: dem Wetter ange-
passt, in T-Shirt oder Regenzeug, in warmer Kleidung,
mit den richtigen Schuhen und dem angelegten Sicher-
heitsgurt. Die abziehende Wache verhält sich nachts un-
ter Deck leise, die anderen möchten weiterschlafen!

Welche Aufgaben erfüllen die Backschafter?
Eine freundliche und gut organisierte Backschaft hebt
die Stimmung aller an Bord und macht auch selbst Spaß.
Ihre umfangreichen Aufgaben sind für das Wohl der ge-
samten Besatzung sehr wichtig: das Kochen von Kaffee
und Tee, die Vorbereitung der Mahlzeiten in Absprache
mit der Kombüse, „Service“ während des Essens (die
Backschafter essen anschließend zusammen mit den Kö-
chen), Abwaschen und Bedienen der Spülmaschine, Rei-
nigung der Messen, der Betriebsgänge des Mehrzweck-
raumes und der Sanitäreinrichtungen außerhalb der
Kammern. Die Backschaftsarbeit wird für jeden Tag un-
terschiedlich aufgeteilt. Jede Wache entsendet dafür je-
weils drei bis vier ihrer Mitglieder, die dann wachfrei ha-
ben. Auch im Hafen werden Backschafter eingeteilt, bei
gemeinsamen Landausflügen der gesamten Besatzung
auf freiwilliger Basis.

Welche wichtigen Regeln erleichtern
das Zusammenleben an Bord?

Kleidung … wetterfeste Kleidung, die auch einen Fleck
vertragen kann; außerdem stabile Schuhe, wie Wander-
schuhe oder Turnschuhe mit dicker Sohle. Siehe auch
unsere Ausrüstungsliste (die mit der Törnbestätigung zu-
geschickt wird).

Gepäck … am besten sind Falttaschen oder Seesäcke;
Koffer sind schlecht zu verstauen.

Kammerordnung … Die Unterbringung auf kleinem
Raum bedeutet für jeden Einzelnen Rücksichtnahme,
Kompromissbereitschaft und Disziplin. Die Kammern
sind sauber zu halten und die Nasszellen und WCs re-
gelmäßig von den Kammerbewohnern zu säubern.

Frischwasser … wird in ausreichender Menge für den
normalen Verbrauch mitgeführt oder auch aus Seewasser
an Bord hergestellt. Dauerduschen passt nicht dazu!

Getränke … werden an Bord zum Selbstkostenpreis ver-
kauft, Mineralwasser ist kostenlos.

Alkohol … außer Bier und gelegentlich einen Schluck
Sherry für das Ritual „Besanschot an!“ sind keine alko-
holischen Getränke an Bord erlaubt. Stricktes Alkohol-
verbot gilt bereits während der Wache und vier Stunden
vorher; auch für jeden, der ins Rigg will! Das Mitbringen
von Alkohol ist nicht gestattet!

Rauchen … auf dem gesamten Schiff darf nicht geraucht
werden, außer auf dem Hauptdeck in der „Raucherecke“.

Ruhe … Bordruhe gilt nach dem Mittagessen von 13–15
Uhr und ab 22 Uhr.

Musik … Instrumente sind zur Bereicherung des Bordle-
bens willkommen, elektronische Tonträger jedoch nicht. 

Unterricht … über Schiffskunde, Segelmanöver, Knoten,
Spleißen, Navigation, Maschinenkunde, Sicherheit und
Seemannschaft findet während der Wachen und nach Be-
darf und Interesse statt.

Abfall … wird getrennt und nicht ins Meer geworfen. 
In einem Mülltagebuch wird die Entsorgung an Land

dokumentiert.

Abwasser … wird durch eine biologische Bord-
Kläranlage gereinigt. Daher dürfen nur be-

sondere Reinigungsmittel verwendet
werden. In den Toiletten darf nur das

weggespült werden, was den Körper
bereits passiert hat. Also keine wei-

teren festen oder textilen Gegenstände!

Hat Sie unser Konzept von aktiver 
Freizeit auf einem der schönsten 
Segelschiffe überzeugt?
Schicken Sie uns möglichst bald
Ihre Anmeldung zu Ihrem 
Wunsch-Segeltörn. 


